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              Schneverdingen, Februar 2024 
 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung des Reit- u. Fahrverein Schneverdingen e.V. 
am Freitag, 15. März um 20:00 Uhr im Reiterstübchen Schultenwede 
 
Liebe Mitglieder,  
 
wir laden euch ganz herzlich zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. 
 
Über ehrenamtliches Engagement in unserem Verein freuen wir uns sehr. Sprecht René Prendel 
Tel. 0173 - 60 64 264 bei Interesse an einer aktiven Mitwirkung in unserem Vorstand gerne an. 
 
Tagesordnung:  

1. Begrüßung und Formalitäten 
2. Genehmigung des Protokolls der JHV 2023 

(Das Protokoll steht zur Einsicht auf der Homepage unter  www.reitverein-
schneverdingen.de  und  wird auf der Versammlung ausgelegt) 

3. Jahresbericht des Vorstandes 
4. Kassenbericht 
5. Aussprache zu Punkt 3 und 4 
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes 
7. Neuwahlen: 
- 2. Vorsitzende(-r)  - 3 Jahre  
- Pressewart (-in)  - 4 Jahre 
- Schriftführer (-in)  - 4 Jahre 
- Beiräte   - 2 Jahre 
- ein Kassenprüfer (1)  - 2 Jahre 
8. Genehmigung der neuen Beitragsordnung gemäß  Anlage 
9. Ehrungen 

10. Veranstaltungstermine 
11. Verschiedenes 

 
Anträge zur Tagesordnung sind spätestes bis eine Woche vor dem Versammlungstag schriftlich 
beim Vorstand einzureichen. 
 
Für den kleinen Hunger ist gesorgt. Getränke in Flaschen (Softdrinks und Bier) werden auf Kosten 
des Reitvereins gestellt.  
 
Wir freuen uns auf rege Beteiligung u. verbleiben mit besten Grüßen 
 
Der Vorstand 
 
René  Prendel 
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 Save the dates  
 

 
 15.03.    Jahreshauptversammlung 

 

 30.03.   Osterausritt / Osterfeuer 

 

 06./07.04  Trainingstage 

 

 25.08   Heideblütenfestumzug 

 
 Aug./Sep.  Helferabende 

 
 14./15.09  Turnier 
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Beitragsordnung 
 

       ( ab 01.01.2025, ergänzend zur bestehenden Vereinssatzung ) 
 

Für die Mitgliedschaft im Reit- und Fahrverein Schneverdingen e.V. werden folgende 
Jahresbeiträge erhoben: 
 
Kinder/ Jugendliche (bis 18 Jahre) 
Auszubildende/ Studierende  (bis max. 25 Jahren und mit Nachweis) 

 
30 Euro 

 
Erwachsene 

 
60 Euro 

 
Paare 

 
100 Euro 

 
Familien (Kinder bis 18 Jahren oder maximal 25 bei Nachweis einer 
Ausbildung/ eines Studiums) 

 
120 Euro 

 
Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr (01.01. bis 31.12.). 
 
Der Vereinseintritt ist zu jeder Zeit im laufenden Jahr möglich. 
Bei Eintritt im I. Quartal werden 100%, bei Eintritt im II. Quartal werden 75%, bei Eintritt im III. 
Quartal werden 50% und bei Eintritt im IV. Quartal werden 25% des Jahresbeitrags in Rechnung 
gestellt. 
 
Die Vereinsmitgliedschaft endet immer zum Ende eines Geschäftsjahres (31.12.). Die schriftliche 
Kündigung muss hierfür gemäß Satzung bis spätestens 15. 11. des Geschäftsjahres erfolgen, 
anderenfalls besteht die Mitgliedschaft ein weiteres Jahr bei fortlaufender Beitragserhebung. 
 
Auszubildende/ Studierende ab 18 und bis maximal 25 Jahren müssen jeweils bis spätestens 
05.01. einen schriftlichen Nachweis über Ausbildung/ Studium an den Vorstand erbringen, um eine 
Beitragsermäßigung für das laufende Jahr zu erhalten. Anderenfalls werden sie der Kategorie 
Erwachsene zugeordnet. 
 
Der Familienbeitrag gilt für Eltern und deren Kinder (bis 18 Jahre, oder max. 25 bei Nachweis einer 
Ausbildung / eines Studiums).   
 
Ein Wechsel zwischen den Kategorien aufgrund des Alters erfolgt automatisch.  
Der Wechsel in die Kategorie Paare oder Familie kann nur auf Anforderung erfolgen. 
 
Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich am 01.04. per SEPA-Lastschrift eingezogen.  
Sofern keine Bankeinzugsermächtigung erteilt wurde, müssen Überweiser den fälligen 
Jahresbeitrag unaufgefordert bis spätestens 01.04. des jeweiligen Jahres entrichten. Bei 
Nichtentrichtung des Beitrages fallen nach der 1. Aufforderung Gebühren in Höhe von jeweils 5,- 
Euro pro Mahnung an.  


